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chung der Förmlichkeiten im Warenverkehr verwendet.

(2) Im Rahmen der §§ 5 bis 9 und des § 85 dürfen als beschrei
bender Teil der Versandanmeldungen Ladelisten nach dem Mu
ster im Anhang I verwendet werden.
Ihre Verwendung läßt die Verpflichtungen unberührt, die hin
sichtlich der Förmlichkeiten bei der Versendung, der Ausfuhr 
oder bei einem Verfahren im Bestimmungsstaat sowie hinsicht
lich der diesbezüglichen Vordrucke bestehen.

(3) Der Vordruck für den Grenzübergangsschein nach § 16 der 
Verordnung über das Versandverfahren muß dem Muster in An
hang II entsprechen.
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Titel I
Bestimmungen über die Vordrucke und ihre Verwendung 

im Rahmen des Versandverfahrens

Kapitel I 
Vordrucke 

Aufzählung der Vordrucke
§ 1

(1) Die Vordrucke für die Anmeldung zum Versandverfahren 
müssen den Mustern in den Anhängen I bis IV zu der Verord
nung zur Festlegung des Musters des im grenzüberschreitenden 
Warenverkehrs zu verwendenden Anmeldevordrucks entspre
chen. *

(5) Der Vordruck für die Bürgschaftsbescheinigung nach § 24 
Absatz 3 der Verordnung über das Versandverfahren muß dem 
Muster im Anhang IV entsprechend. Die Bürgschaftsbescheini
gung wird entsprechend den §§ 12 bis 15 ausgestellt und verwen
det.

(5a) Der Vordruck für die Befreiungsbescheinigung nach § 35 
Absatz 4 der Verordnung über das Versandverfahren muß dem 
Muster in Anhang XI entsprechen.
Die Befreiungsbescheinigung wird entsprechend §19c ausge
stellt und verwendet.

(6) Der Vordruck für den Sicherheitstitel im Rahmen der Pau
schalbürgschaft muß dem Muster im Anhang V entsprechen. 
Die auf der Rückseite des Musters enthaltenen Angaben können 
auch auf den oberen Teil der Vorderseite vor die Angaben über 
den Aussteller gesetzt werden; die übrigen Textteile bleiben un
verändert. Der Sicherheitstitel wird entsprechend den §§ 16 und 
19 ausgestellt und verwendet.

(7) Das in § 1 Absatz 5 der Verordnung über das Versandver
fahren bezeichnete Papier, das als Nachweis für den Gemein
schaftscharakter der Waren dient, die nicht im internen Ver
sandverfahren befördert werden, wird auf einem dem Exem- 
eplar Nr. 4 des Vordruckmusters im Anhang I der Verordnung 
zur Festlegung des Musters des im grenzüberschreitenden Wa
renverkehr zu verwendenden Anmeldevordrucks oder dem Ex
emplar Nr. 4/5 des Vordruckmusters im Anhang II derselben 
Verordnung entsprechend Vordruck ausgestellt. Dieser Vor
druck wird gegebenenfalls durch einen oder mehrere Vordrucke 
entsprechend dem Exemplar Nr. 4 oder dem Exemplar Nr. 4/5 
des Vordruckmusters in den Anhängen III und IV der genannten 
Verordnung ergänzt.
In den Fällen nach Artikel 1 Absatz 2 letzter Satz der Verordnung 
zur Festlegung des Musters des im grenzüberschreitenden Wa
renverkehr zu verwendenden Anmeldevordrucks wird dieser 
Vordruck durch einen oder mehrere Vordrucke entsprechend 
dem Exemplar Nr. 4 oder dem Exemplar Nr. 4/5 des Vordruck
musters in den Anhängen I und II der genannten Verordnung er
gänzt.
Der Beteiligte hat im rechten Unterfeld des Feldes I des dem Ex
emplar Nr. 4 oder dem Exemplar Nr. 4/5 des Vordruckmusters in 
den Anhängen I und II zu der Verordnung zur Festlegung des 
Musters des im grenzüberschreitenden Warenverkehr zu ver
wendenden Anmeldevordrucks entsprechenden Vordrucks die 
Kurzbezeichnung T2 L einzutragen.


